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Historische Aimiekten.

-—
Suavitäten der auswärtigen Kriegsdienste.

1672 den 30tcn am großen Rath zu Trogen.

Auf Anziehen Hrn. Zellweger SeckclMstr. wegen der

xgAnio Volck, so der Hrn. Landammann Zürcher und Hrn.
Haubtmann Michael Sturzenegger in Franckreich zu führen

Verwilliget ist, Erkennt: daß Sie die Haubtleuth und ganze

tlompsAnie zu Herrisau den Eyd I^sssrieron und leisten

sollen, und ist Hrn. Landammann Schlüpfer als das regie-

rende Ehrenhaubt geordnet, Ihnen den Eyd anzugeben, und



sollen alle Soldaten Sonntags Abends sich in Herrtsau ein-

finden.

Wegen Michael Hartmanns und Michael Grassens haben

MngndHhrn. Erkent, daß weilen Sie beyde ausgerissen, ohn

angesehen Sie sich grad zuvor mit dem Eyd verbunden, und

drohet haben, sich auch gantz ungebührlich verhalten, daß sie

erstlich sollen gestrafft seyn 30 Pfd. Dn>, und weilen ihnen

nicht mehr viel zu trauen ist, sollen Sie in Eisen geschlagen

und der LompaZnie uachgeführct werden. Und welcher vor-
mals nicht zum Fahnen geschworen, soll es jetzt noch zu

thun verbunden seyn, gleich den andern; der Hartmann und
der Graf sollen auch in die Gcfangenschafft erkennt seyn,
biß Sie fortziehen.

K o mcten surcht.
1666 Ein exti-soi cl. Bättags - Mandat, da nicht nur

ein erschrecklicher Lometsternen gesehen worden, auch ein

Erdbidem verspührt, sondern auch andere Zeichen am Him-
mcl und weit außsehcnde Anzeigen sich geäusserct.

Verschiedene obrigkeitliche Verordnungen. H

lLo. 1691. Ein Mandat wegen Mulchcn Verfahrens.
1. Daß denen Mulchen-Grempler beym Eyd verbottcn,

nicht mehr dann 6 Käß auf einen jeden Wochen Marckt in
der Nachbarschafft zu führen.

2. Schmaltz, was unsere Landleutc nicht bedürfflig.
3. Die kleine Mulchen-Grempler haben gar nichts aussert

Lands zu verkauffen, und wann Sie bey Hauß nicht genug
abgang hätten, Sie es Ihren Hrn. Vorgesetzten anzeigen,
welche dann schon Mittel und Ordnung verschaffen werden,
daß solches durch hierzu bestellte den Armen Menschen nach

S. 1-17 fehlt am Anfang der historischen Analekten die Jahrzahl
169«.
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begehren, viel oder wenig, nach gemachtem Vax, auSgewo-

gen und dafür die Gebühr erstattet werde.

4. Auch beym Eyd vcrbotten, weder Käß noch Schmaltz
Vieh oder Rinder über Rhein und See zu verlausten.

5. Mit dem Kaust des Mulchens nicht gesteigert werden.
K. Wegen Heu Kausts halben sol die Gebühr vorgenoh-

men werden.

7. Auf die ässigen Speisen soll gewüsse Maß und
gesetzet werden.

Berichtigungen.
Wir haben S. 143 den H. Altstatthaltcr Meier in Herisau

unter den vorzüglichen Beförderern der Straßen - Correction am

Mauchler genannt. Seither sind wir belehrt worden, daß wir
seinen Vater, gleichen Namens, den verstorbenen Rathsherrn L.

Meier, hätten nennen sollen.

S. 183 wird die Anregung zur Stiftung der Hülfsgesellschaft
in Herisau dem H. Schoch, Schneidermeister, zugeschrieben. Wir
hätten H. Landschreiber Hohl, damals Schullehrer in Herisau,
nennen sollen, wie ganz bestimmt aus einem Aufsatz in den Ver-
Handlungen der appcnzellischen gemeinnützigen Gesellschaft her-
vorgeht.

S. 194 berichteten wir mit einigem Mißtrauen aus dem Amts-
berichte des kleinen Rathes von St. Gallen, daß sich die Heimath-
losen besonders gern am Rhinerberg bei Stein aufhalten. In
Stein weiß man nun so wenig von einem Orte dieses Namens
in der Gemeinde selbst, oder in der innerrohdischcn Umgebung,
daß man daselbst alles Ernstes glaubte, es müsse Stein im Ober«

toggenburg gemeint sein. Unsere Quelle nennt übrigens bestimmt
Stein in Außerrohden.

') 4o. Itiltv ein Mandat, daß wir von Jhro Kapserl. Maj. aller-
gnädigst erhalten. Wöchentlich 13V Sack Korn an Enert Rheini-
schen Märckten einznkauffen. Stoff zu Parallelen.
Jabrgang 1841, S. !N.
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